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Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 10.06.2024 bis 23.06.2024 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom  

  

 Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.   

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Öffentlichkeitsbeteiligung vom xy.xy. bis xy.xy.xyxy 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom 

  

    

2    

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 10.06.2024  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

1 Bezirksregierung Arnsberg: Abt. 6 - Bergbau und Energie in NRW 

Schreiben vom 27.06.24 

  

 Das o.g. Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerks-

feld „Sophia Jacoba A“ im Eigentum der Vivawest GmbH, Nordsternplatz 

1 in 45899 Gelsenkirchen und über dem auf Braunkohle verliehenen 
Bergwerksfeld „Gerderath 1“ im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und 

Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power Aktiengesell-

schaft, RWE-Platz 2 in 45141 Essen. 

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plankonzeption, da alleinig durch 

die Lage des Plangebietes auf Bergwerks- oder Erlaubnisfeldern keine bodenrechtlichen 

Spannungen ausgelöst werden und die Umsetzung des Vorhabens sowie die Ausübung der 
beabsichtigten Nutzung unberührt bleiben. 

Zusätzlich werden die vorgetragenen Informationen im Umweltbericht ergänzt und der nach-

folgende Hinweis in den Bebauungsplan selbst aufgenommen: 

„2. Bergbau 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes befindet sich über dem auf Steinkohle 
verliehenen Bergwerksfeld „Sophia Jacoba A“ im Eigentum der Vivawest GmbH, Nordsternplatz 

1 in 45899 Gelsenkirchen und über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Gerderath 1“ 

im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die 

RWE Power Aktiengesellschaft, RWE-Platz 2 in 45141 Essen.“ 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 Der Planbereich befindet sich in einem früheren Einwirkungsbereich des 

Steinkohlenbergbaus, in dem nach derzeitigem Kenntnisstand durch ei- 
nen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der Tagesoberfläche zu 

erwarten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere bei be-

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plankonzeption, da sie auf der 

Ebene der Ausführungsplanung, z.B. durch bautechnische Maßnahmen abschließend bewäl-
tigt werden können. 

Zusätzlich werden die vorgetragenen Informationen im Umweltbericht ergänzt und der nach-

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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stimmten geologischen Situationen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an 

der Tagesoberfläche führen. Dies sollte bei Planungen und Vorhaben 

berücksichtigt werden. Inwieweit der vorliegende Planbereich hiervon 
betroffen ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Ich empfehle Ihnen,  

hierzu eine entsprechende Auskunft bei der EBV GmbH, Myhler Straße 83 in 

41836 Hückelhoven einzuholen. 

folgende Hinweis in den Bebauungsplan selbst aufgenommen: 

„3. Bodenbewegungen durch Grubenwasser 

Der Planbereich befindet sich in einem früheren Einwirkungsbereich des Steinkohlenbergbaus, in 
dem nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der 

Tagesoberfläche zu erwarten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere bei bestimm-

ten geologischen Situationen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. 

Dies sollte bei Planungen und Vorhaben berücksichtigt werden.“ 

 Außerdem ist der Planungsbereich nach den hier vorliegenden Unterlagen 

(Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, 
Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides - Az.: 

61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlen-

bergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellung-

nahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider 

& Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 
Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreiten- 

den Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum 

wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände 
im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnis-

stand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen 

Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau 

als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch 
bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geo-

logischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die 

Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von 

Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 

finden. 

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plankonzeption, da sie auf der 

Ebene der Ausführungsplanung, z.B. durch bautechnische Maßnahmen abschließend bewäl-
tigt werden können. 

Die vorgetragenen Informationen wurden bereits im Umweltbericht aufgeführt, ergänzend 

wird jedoch der nachfolgende Hinweis in den Bebauungsplan selbst aufgenommen: 

„4. Sümpfungsmaßnahmen 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von durch Sümpfungsmaßnahmen 
des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zunahme der 

Beeinflussung ist nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-

fungsmaßnahmen ein Grundwasseranstieg zu erwarten. Hierdurch bedingte Bodenbewegungen 

können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. 

Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen 
sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden.“ 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu 
Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die RWE Power  

Aktiengesellschaft, RWE-Platz 2 in 45141 Essen, sowie für konkrete Grund-

wasserdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu 

stellen. 

Die RWE Power AG und der Erftverband wurden am Verfahren beteiligt und sofern Stellung-
nahmen eingegangen sind, wurden diese in die Abwägung eingestellt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
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 Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse 

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregie-
rung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammenge-

stellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen 

Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im 

Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf 

den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit 

nicht übernommen werden. 

Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion 

des Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in 

NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils 
aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu 

überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten 

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung 

Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion 

GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der An-
wendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) sowie als Web Feature 

Service (WFS) zu nutzen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, weitere inhaltliche Hinweise für das 

Planverfahren werden jedoch nicht getroffen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

2 Bezirksregierung Köln: Dez. 53 

Schreiben vom 19.06.24 

  

 Im Rahmen der Beteiligung zur oben genannten Bauleitplanung bestehen 

seitens des Dezernats 53 der Bezirksregierung Köln keine Anmerkungen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken oder Anregun-

gen vorgetragen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr (BAIUDBw) (Referat Infra I 3) 

Schreiben vom 11.06.24 

  

 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Vertei-

digungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen 

Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 

Einwände. 
Ich weise darauf hin, dass sich Ihr Plangebiet im Bereich eines militärischen  

Fluggebietes befindet. Hier ist mit Lärm- /und Abgasimmissionen zu rech-

nen. Ferner weise ich darauf hin, dass spätere Ersatzansprüche gegen die 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken oder Anregun-

gen vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 
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Bundeswehr nicht anerkannt werden können. 

4 Deutsche Telekom Technik GmbH:  West PTI 24 
Schreiben vom 18.06.24 

  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 

die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-

verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 

folgt Stellung: 

Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken oder Anregun-

gen vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

5 EBV GmbH 

Schreiben vom 12.06.24 

  

 Zu der Änderung des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans XII 

werden unsererseits keine Bedenken erhoben. 
Eine Kennzeichnung nach § 9 (5) 2. BauGB sowie § 5 (3) 2. BauGB halten wir 

für nicht erforderlich. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken oder Anregun-

gen vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

6 Industrie- und Handelskammer Aachen 

Schreiben vom 04.07.24 

  

 Da das Vorhaben innerhalb des Nahversorgungszentrum Gerderath liegt 

und davon keine schädlichen Auswirkungen auf andere zentrale Versor-
gungsbereiche zu erwarten sind, bestehen seitens der Industrie- und Han-

delskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken oder Anregun-

gen vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

7 Kreis Heinsberg: Federführung 

Schreiben vom 11.07.24 

  

 Nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg 

zum Bebauungsplan Nr. XII „Nahversorgungszentrum Gerderath“, Erkelenz-

Gerderath. 
Seitens des Gesundheitsamtes, der unteren Bodenschutzbehörde, der 

unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden 

keine Bedenken geäußert. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken oder Anregun-

gen vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen.  

 Die untere Immissionsschutzbehörde nimmt wie folgt Stellung: 

Eine immissionsschutzrechtliche Beurteilung kann nicht erfolgen, solange 

die im weiteren Verlauf des Verfahrens angekündigte schalltechnische 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Zwischenzeitlich wurde eine schalltechni-

sche Untersuchung durch einen Fachgutachter durchgeführt (Büro für Schallschutz Michael 

Mück, 2024). Es zeigt sich, dass Maßnahmen zu ergreifen sind, um negative Auswirkungen 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen.  
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Untersuchung (Punkt 7.3 der Begründung) nicht vorgelegt wird. 

Auszug aus der Begründung: 

Aufgrund der geplanten Nutzungen im Plangebiet ist eine schalltechnische 
Beeinträchtigung der umliegenden schutzwürdigen Nutzungen derzeit 

nicht auszuschließen. Bei den Festsetzungen im Sondergebiet „SO 1“ soll 

der bereits bestehende Rewe-Markt in der bisher genehmigten Form pla-

nungsrechtlich abgesichert werden. Auch die Bestandsbebauung entlang 

der Lauerstraße wird durch die Planung nicht grundlegend verändert. 

Jedoch wird innerhalb des Sondergebietes „SO 2“ durch die geplanten 
Festsetzungen die Errichtung eines Getränkemarktes mit zusätzlichen 

Wohnnutzungen ermöglicht. Durch den Betrieb des Getränkemarktes 

können sowohl die umliegenden Wohnnutzungen als auch die geplanten 

Wohnungen innerhalb des Plangebietes beeinträchtigt werden. Aus diesem 

Grund wird im weiteren Verlauf des Verfahrens eine schalltechnische Un-
tersuchung durchgeführt und eventuell erforderliche Maßnahmen in der 

Plankonzeption berücksichtigt. 

durch Schalleinwirkungen zu vermeiden. Explizit handelt es sich dabei um die Errichtung einer 

Prallscheibe im nordwestlichen Bereich des neu geplanten Gebäudes sowie die Überdachung 

der Anlieferung innerhalb des SO 2. Die Maßnahmen wurden verbindlich im Bebauungsplan 
festgesetzt. Die Umsetzung ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu gewährleisten.  

7.1 Kreis Heinsberg; Brandschutzdienststelle 

Schreiben vom 01.07.24 

  

 Brandschutz 

Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine 
Bedenken, wenn folgende Punkte beachtet werden. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass folgende Anforderungen zu erfüllen sind: 

 

1. Öffentliche Verkehrsfläche  

Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass ab Beginn 
ihrer Nutzung das Grundstück in für die Zufahrt und den Einsatz von Feuer-

lösch- und Rettungsgeräten angemessener Breite an einer befahrbaren 

öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrba-

re, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen 

Verkehrsfläche hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung mit 
Löschwasser vorhanden und benutzbar sind. Wohnwege, an denen nur 

Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar 

zu sein, wenn sie länger als 50 m sind (§4BauONRW). Bei Gebäude der 

Klasse 4 + 5 sind entsprechend Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche 

Feuerwehrbewegungsflächen einzuplanen (Musterrichtlinie für Flächen für 

Die vorgetragenen Belange betreffen die Ebene der Genehmigungsplanung bzw. Bauausfüh-

rung. Die geplanten Festsetzungen des vorliegenden Angebotsbebauungsplanes eröffnen 
jedoch Bebauungsmöglichkeiten unter deren Berücksichtigung eine Wahrung der vorgetrage-

nen Belange möglich ist. Insofern wird die Vollziehbarkeit der Planung nicht in Frage gestellt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 
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die Feuerwehr). 

2. Löschwasserversorgung  

Die nachfolgenden Anforderungen an die Löschwasserversorgung seitens 
der Feuerwehren setzen im Allgemeinen voraus, dass Hydranten ausrei-

chend zur Verfügung stehen. Bestehen Einschränkungen seitens der Trink-

wasserversorgung werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unter-

irdische Löschwasserbehälter oder -brunnen, in Betracht gezogen. Weiter-

hin beziehen sich die Anforderungen nur auf den Grundschutz im Brand-

schutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriege-
biete ohne erhöhtes Sach- oder Personenrisiko.  

Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 äußert sich zu den Grundlagen der 

Löschwasserversorgung wie folgt:  

„Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netz-

struktur entsprechen. Für die Bereitstellung von Löschwasser ist DVGW W 
405 (A) zu beachten. Die Abstände von Hydranten in Ortsnetzen, die auch 

der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im Bedarfsfall 

abzustimmen.“  

Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen:  

 Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme 

leicht ermöglichen. 

 Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur 

Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer 

Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks 
von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein.  

 Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m³/h) sind vertretbar, wenn 

die gesamte Löschwassermenge des Grundschutzes in einem 

Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen si-

chergestellt werden kann.  

 Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die 

auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 

150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten be-

dürfen der Kompensation durch andere geeignete Löschwasser-
entnahmestellen.  

 Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in 

der Regel freistehender Bebauung (bis 3 Vollgeschosse) mit 800 
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l/min (48 m³/h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 

1.600 l/min (96 m³/h) und für eine Dauer von mindestens 2h zu 

bemessen.  

 Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Um-

kreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht 

über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z. B. 
Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langge-

streckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu 

den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlän-

gern. 

 Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nenn-

leistung) darf der Betriebsdruck 1,5 bar nicht unterschreiten.  

 Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich ggf. höhere An-

forderungen aufgrund von anderen rechtlichen Vorgaben, z. B. 

Muster-Industriebau-Richtlinie. In den Vorlagen zum Bauantrag, 
z. B. Brandschutznachweis, sind der Löschwasserbedarf (in 

l/min) und der Löschwassernachweis für die erste Löschwasser-

entnahmestelle im 75 m Bereich (Lauflinie bis zum Grundstück) 

sowie für die gesamte Löschwassermenge in einem Umkreis 

(Radius) von 300 m darzustellen.  
Quelle:  

Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und  

des Deutschen Feuerwehrverbandes in Abstimmung mit dem DVGW Deutscher  

Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (2018-4)  „Löschwasserversorgung aus Hydran-

ten in öffentlichen Verkehrsflächen“ 
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Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht 
hinreichend erfüllt werden können, müssen andere Möglichkeiten, z. B. 

durch unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -teiche bzw. bei zu 

großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden.  

Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernahme erfolgt im 

Bedarfsfall zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunter-
nehmen. 

3. Zugänglichkeit der Grundstücke / Rettungswege  

Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzunehmen, dass der Einsatz von 

Feuerlösch- und Rettungsgeräten ohne Schwierigkeiten möglich ist.  

Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter als 50m von der öffentlichen 
Verkehrsfläche entfernt, ist eine Zufahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr 

gemäß § 5 BauO NRW herzustellen. Die Zufahrt ist gemäß § 5 BauO NRW 

herzurichten. Die Ausführung muss der Muster-Richtlinie über Flächen für 

die Feuerwehr (MRFIFw) inklusive der Aufstell- und Bewegungsflächen 
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entsprechen. Die Kurvenradien sind entsprechend zu beachten.  

Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuer-

wehr sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren 

werden können.  

Notwendige Fenster in Obergeschossen müssen im Lichten eine freie Öff-

nungsfläche von mindestens 0,9 m x 1,2 m besitzen und für die Feuerwehr 

erreichbar sein. Die Fenster sind zur öffentlichen Verkehrsfläche oder zu 

Feuerwehrbewegungsflächen hin auszurichten §§ 14 und 37 BauO NRW.  
An den als zweiter Rettungsweg ausgewiesenen Fenstern muss das Aufstel-

len von tragbaren Leitern der Feuerwehr jederzeit möglich sein. Dies ist 

insbesondere bei Bepflanzungen und Parkflächen zu beachten (§ 14 BauO 

NRW).  

Für evtl. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 wird eine Aufstellfläche für 
Hubrettungsfahrzeuge gem. VV zu § 5 BauO NRW benötigt, sofern diese 

Gebäude den zweiten Rettungsweg nicht auf andere Weise (zwei Treppen-

räume) sicherstellen.  

4. Hinweis  

Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich u. a. auch als „Generationen-
haus/ altersgerechtes oder seniorengerechtes Wohnen“ betitelt. In ver-

schiedenen Nutzungseinheiten wird der zweite Rettungsweg dennoch über 

tragbare Leitern sichergestellt.  

Die Brandschutzdienststelle weist im Rahmen des demographischen Wan-

dels auf folgendes hin:  
Der Personenkreis, der sich problemlos über diese Geräte retten lässt, wird 

im Laufe der nächsten Jahre eher kleiner werden. Das liegt zum einen an 

der immer älter werdenden Bevölkerung und zum anderen an der Zunah-

me pflegebedürftiger Menschen. Auf Grund dieser Tatsache bestehen mit 

Sicht auf solche Bauvorhaben Bedenken an die Auslegung des zweiten 
Rettungsweges speziell für diese Nutzungsform- 

8 Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - 

Hauptsitz Mönchengladbach 

Schreiben vom 10.06.24 
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Der oben genannte B-Plan liegt an der Landesstraße 46 im Abschnitt 3 

sowie der L19 im Abschnitt 113. 
Beide Landesstraßen liegen hier im Bereich der festgesetzten Ortsdurch-

fahrt. 

Hinsichtlich der Erschließung des bestehenden Versorgermarktes zur L19 

bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 

Hier wird auch künftig, die bestehende Zufahrt genutzt. 

Es bestehen jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Erschließung 
über die Gerderather Burgstraße, L46. 

Die sicherheitsrelevanten Sichtdreiecke gemäß RASt werden nicht einge-

halten, dies führt zu Sichtbehinderungen für die Ausfahrenden 

Verkehrsteilnehmer. 

Eine Zufahrt liegt unmittelbar an dem Knotenpunkt mit der L19. Dies führt 
zu unvorhersehbaren Bremsen im Knotenpunktbereich und kann zu 

vermehrten Auffahrunfällen führen. Auch hier ist die Sicht auf den von der 

L19 kommenden Verkehr durch die bestehende Bebauung nicht gegeben. 

Fahrzeuge für den Anlieferungsverkehr, also der Schwerverkehrsanteil, 

wird aufgrund der beengten Verhältnisse, die Gegenfahrbahn der L46 
mitbenutzen müssen um aus dem Grundstück heraus zufahren. Dies ge-

fährdet den durchgehenden Verkehr auf der Landesstraße. 

Der Knotenpunkt L19 / L46 ist Unfallschwerpunkt und immer wieder auffäl-

lig. Durch die neue Nutzung und die ungünstige Anordnung der Zufahrten 

wird die Situation weiter erheblich verschärft. Es wird daher empfohlen, die 
Erschließung über die bestehende Zufahrt der L19 durchzuführen. Zumin-

dest auf die, direkt am Knotenpunkt befindliche Zufahrt sollte aus Gründen 

der Verkehrssicherheit verzichtet werden. Zur Behebung der Unfallhäufig-

keit wird der Knotenpunkt derzeit umgeplant. 

Auch nach Umsetzung dieser Planung stellt die geplante Zufahrt im Umfeld 
des Knotenpunktes eine Gefährdung der Verkehrssicherheit da. 

Das weitere Verfahren wird im Wissen der vorgenannten Punkte durch die 

Stadt Erkelenz durchgeführt. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die Anbindung an die L19 

werden keine Bedenken vorgetragen. Die Eingeberin merkt korrekterweise an, dass sich die 

relevanten Abschnitte der Landesstraßen jeweils innerhalb der Ortsdurchfahrt befinden. Die 
konkrete Regelung der Verkehrsflüsse erfolgt erst auf Ebene der Genehmigungs- und Ausfüh-

rungsplanung, wo ggf. auch bauliche Maßnahmen ergriffen werden können. Derzeit ist vorge-

sehen, dass die Verkehre des Getränkemarktes an der Gerderather Burgstraße/L46 lediglich 

rechts ausfahren dürfen. Dies soll negative Auswirkungen auf den Verkehrsfluss weitestge-

hend verhindern. Die primäre Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Lauerstraße/L19. 

Bei der weiteren Planung sind die Umplanungen des Landesbetriebes Straßenbau NRW im 
Bereich der Kreuzung L19/L46 zu berücksichtigen.  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

 Ferner weise ich darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßen-

bau, weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Maßnahmen sind nicht 

erforderlich und somit eine Geltendmachung auch nicht vorgesehen.   

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 
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auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werden-

de Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden 

können. 

 Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durch 
einen Fachgutachter durchgeführt (Büro für Schallschutz Michael Mück, 2024). Es zeigt sich, 

dass Maßnahmen zu ergreifen sind, um negative Auswirkungen durch Schalleinwirkungen zu 

vermeiden. Diese sind jedoch nicht auf Schallreflektionen von Schallemissionen der Landes-

straßen zurückzuführen. Der Hinweis wird somit zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

9 NEW Netz GmbH 

Schreiben vom 10.06.24 

  

 Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine 
Bedenken vorliegen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken oder Anregun-
gen vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

10 WVER - Wasserverband Eifel-Rur 

Schreiben vom28.06.24 

  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

aktuell gibt es keine Bedenken. Sollte bei der Konkretisierung der Entwäs-

serungsplanung doch der 

WVER betroffen sein, sollten wir in die Planung mit eingebunden werden.  
 

Der Wasserverband Eifel-Rur wird im weiteren Bauleitplanverfahren seitens der Stadt Erkelenz 

beteiligt. Es wird der Hinweis an die weiterbearbeitenden Ämter gegeben, dass bei konkreten 

Planungen bezüglich der Entwässerung außerhalb des Bauleitplanverfahrens der Wasserver-

band einzubinden ist. 

Die Stellungnahme des Wasserverbandes 

Eifel-Rur wird entsprochen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom xy.xy.xyxy  

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

1    

    

2    
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